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§ 111 VgTb
 VgTb - Vornahme der gerichtlichen Totenbeschau

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Bei Vergiftungen mit vegetabilischen Sto en ist eine chemische Untersuchung über üssig, wenn aus den im Magen

vorgefundenen Ueberresten von P anzen, Früchten, Saamen oder Schwämmen die Art des genossenen Sto es außer

allem Zweifel gesetzt ist; jedoch müssen die Ueberreste gleichfalls gesammelt und versiegelt dem Protokolle

beigeschlossen werden. Dagegen darf die chemische Untersuchung, wenn mineralische Gifte auch in großer Menge in

der Leiche angetro en werden, nicht unterbleiben; da der pulverige und verkleinerte Zustand, in welchem sie

verschluckt zu werden pflegen, eine Bestimmung ihrer Natur mit Sicherheit nicht zuläßt.
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